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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Studierende, 
 
viele von Ihnen arbeiten neben Schule oder Studium, um sich 
etwas hinzuzuverdienen, sei es durch einen Ferienjob oder eine 
Aushilfstätigkeit. Dabei stellen sich schnell Fragen wie „Muss ich 
den Verdienst versteuern und wenn ja, wie?“ oder „Fallen hier 
Rentenversicherungsbeiträge an?“. 
 
Dieser Flyer gibt Ihnen in kurzer und möglichst übersichtlicher 
Form einen Überblick über die wichtigsten steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlichen Regelungen, die bei Ferien- oder Aushilfs-
jobs zu beachten sind. Die Regelungen sind unkompliziert und 
sollten niemanden von seinem Job abhalten. In den allermeisten 
Fällen ist letztlich überhaupt keine Steuer zu zahlen. Also: Packen 
Sie es an! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen

Michael Boddenberg

Hessischer Finanzminister



Was ist bei der Aufnahme einer Aushilfsarbeit aus 
steuerlicher Sicht zu beachten?

Aushilfsjob nach den persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmalen

Die Besteuerung eines Aushilfsjobs nach den persönlichen 
Lohnsteuerabzugsmerkmalen bietet für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gewöhnlich die meisten Vorteile und ist deshalb 
der Regelfall. Der Arbeitgeber behält zwar bei der wöchentlichen 
oder monatlichen Abrechnung möglicherweise Lohnsteuer ein, 
allerdings erstattet das Finanzamt dem Arbeitnehmer die Steuer 
häufig wieder.

Das Verfahren sieht wie folgt aus: Der Arbeitgeber ruft die für 
den Lohnsteuerabzug erforderlichen persönlichen Daten des  
Arbeitnehmers, die sog. elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male – kurz ELStAM – (z.B. Steuerklasse, Religionszugehörigkeit 
und Freibeträge) aus einer Datenbank der Finanzverwaltung ab. 
Der Arbeitgeber benötigt hierfür lediglich das Geburtsdatum und 
die Identifikationsnummer seines Arbeitnehmers, sowie die Mittei-
lung, ob er der Haupt- oder ein Nebenarbeitgeber ist.

Keine steuerlichen Besonderheiten für Arbeitgeber

Der Arbeitgeber ermittelt die Lohnsteuer wie bei ei-
nem „regulären” Beschäftigungsverhältnis und behält sie 
vom Bruttoarbeitslohn ein. Nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, spätestens am Jahresende, stellt er dem  
Arbeitnehmer eine Lohnsteuerbescheinigung elektronisch oder 
als Ausdruck zur Verfügung und übermittelt die darin aufgeführ-
ten Daten (u.a. Bruttoarbeitslohn und Steuerabzugsbeträge) an 
die Finanzverwaltung. Auch private Arbeitgeberhaushalte ohne 
maschinelle Lohnabrechnung erstellen entsprechende Lohnsteu-
erbescheinigungen.

Wie bekommt man die einbehaltene Lohnsteuer wieder zurück?

Bei der Lohnsteuerberechnung wird zunächst unterstellt, dass 
man in allen Lohnzahlungszeiträumen (z.B. Monat, Woche) 
eines Kalenderjahres ein gleich hohes Einkommen erzielt. Bei 
Aushilfskräften ist dies häufig nicht der Fall, sodass der vom 
Arbeitgeber durchgeführte Lohnsteuerabzug auf das Kalenderjahr 
bezogen zu einem unzutreffenden Ergebnis führen kann.

Beispiel:
Auf einen Monatslohn in Höhe von 1.380 € entfällt nach der Lohn-
steuerklasse I ein Lohnsteuerbetrag von rund 12 €. Ist das Gehalt  
12 Monate lang in gleichbleibender Höhe gezahlt worden, ergibt 
sich eine jährliche Gesamtlohnsteuer von 144 €.

Wird die Tätigkeit aber lediglich einen Monat lang für 1.380 € brut-
to ausgeübt und im Kalenderjahr kein weiteres Einkommen erzielt, 
ergibt sich eine Jahressteuer von 0 €, obwohl zunächst korrekt 12 € 
Lohnsteuer im Monat einbehalten wurden.

Das Finanzamt erstattet „auf Antrag“ die zu viel gezahlte Lohnsteuer. 
Hierzu müssen Sie bei dem für Sie zuständigen Wohnsitzfinanzamt 
eine Einkommensteuererklärung einreichen. Die Frist hierfür 
beträgt vier Jahre. 



Die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2021 kann also 
bis spätestens 31. Dezember 2025 beim Finanzamt abge-
geben werden. Für das Jahr 2022 ist die Abgabe bis zum  
31. Dezember 2026 möglich.

Die Ihnen von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Lohnsteu-
erbescheinigung müssen Sie der Steuererklärung nur ausnahms-
weise beifügen, wenn Ihr Arbeitgeber die Lohnabrechnung nicht 
maschinell durchführt und dem Finanzamt keine elektronische 
Lohnsteuerbescheinigung übermittelt hat.

Oftmals können Aushilfsjobber auf den Nachweis von Werbungs-
kosten und weiteren steuerlichen Abzügen verzichten, weil sich 
wegen der Höhe des Jahresarbeitslohns und der Berücksichtigung 
steuerlicher Pauschbeträge ohnehin bereits eine Steuer von Null 
ergibt. Der Grundfreibetrag von 10.908 € und der Arbeitnehmer-
Pauschbetrag von 1.230 € (jeweils für 2023) stellen den Arbeitslohn 
in entsprechender Höhe steuerfrei.

Auch Aushilfskräfte erhalten für das Jahr 2022 die sog. Energie-
preispauschale in Höhe von 300 €. Der Anspruch besteht unabhän-
gig davon, wie der Arbeitslohn besteuert wurde. Die Pauschale ist 
steuerpflichtig (eine Ausnahme gilt für pauschal besteuerte Teilzeit-
beschäftigung oder geringfügige Beschäftigung), in der Sozialver-
sicherung allerdings beitragsfrei. Sofern der Hauptarbeitgeber die 
Pauschale nicht ausgezahlt hat, wird sie bei Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung für das Jahr 2022 gewährt.

Nähere Informationen hierzu enthält die „Anleitung zur Einkom-
mensteuererklärung“, die zusammen mit den Einkommensteuer-
formularen bei den Finanzämtern und vielen Gemeindeverwal-
tungen ausliegt oder auf www.finanzen.hessen.de unter der Rubrik 
„Steuern/Vordrucke“ heruntergeladen werden kann.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Steuererklärung elektronisch  
über das Portal „Mein ELSTER” (www.elster.de) zu erstellen und on-
line an das Finanzamt zu übermitteln. Hierfür ist keine Programmin-
stallation erforderlich, sondern nur eine einmalige und kostenlose 
Registrierung mit der persönlichen Identifikationsnummer.

Sonderfall: Lohnsteuerpauschalierung in bestimmten Fällen

Der Arbeitgeber kann unter bestimmten Voraussetzungen auf den 
regulären Lohnsteuerabzug nach den persönlichen ELStAM des  
Arbeitnehmers verzichten und die Lohnsteuer pauschal erheben.

Eine Pauschalierung der Lohnsteuer ist bei Schülerinnen, Schülern 
und Studierenden meist nur dann sinnvoll,  wenn auch beim re-
gulären Lohnsteuerabzug und anschließender Einkommensteuer-
erklärung eine Jahressteuer anfallen würde. Denn Lohnsteuer auf 
Arbeitslohn, die im pauschalierten Verfahren erhoben wird, kann 
der Arbeitnehmer nicht vom Finanzamt zurückfordern. Die Ar-
beitgeber und die Aushilfen sollten sich bei einer beabsichtigten 
Pauschalierung gut überlegen, ob der reguläre Lohnsteuerabzug 
unter Verwendung der persönlichen ELStAM im Ergebnis kosten-
günstiger ist.

Die Pauschalierung der Lohnsteuer ist in folgenden Fällen möglich:

bei kurzfristigen Beschäftigungen



Pauschsteuersatz 25 %,

wenn der Arbeitnehmer kurzfristig (nicht mehr als 18 zusammen-
hängende Arbeitstage) beschäftigt wird und entweder der Arbeits-
lohn während der Beschäftigungsdauer 150 € durchschnittlich je 
Arbeitstag nicht übersteigt oder die Beschäftigung zu einem un-
vorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich wird.

In diesen Fällen darf der durchschnittliche Stundenlohn nicht mehr 
als 19 € betragen. Nimmt der Arbeitgeber bereits für eine ande-
re Beschäftigung des Arbeitnehmers den Lohnsteuerabzug auf 
Grundlage der ELStAM vor, ist eine Lohnsteuerpauschalierung für 
eine weitere Tätigkeit bei demselben Arbeitgeber nicht möglich.

Zusätzlich zur pauschalierten Lohnsteuer muss der Arbeitgeber 5,5 % 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer für seine Arbeitneh-
mer entrichten. Bemessungsgrundlage ist jeweils die pauschalierte 
Lohnsteuer. Die Kirchensteuer kann für alle Arbeitnehmer einheit-
lich mit einem ermäßigten Steuersatz von 7 % abgeführt werden.

Alternativ kann der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer, die keiner 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, auf die 
Entrichtung der Kirchensteuer verzichten. Allerdings muss er dann 
für die kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer den Regelsteuersatz 
in Höhe von 9 % anwenden.

bei geringfügigen Beschäftigungen („Mini-Jobs“)

Für geringfügige Beschäftigungen im Sinne der §§ 8 und 8a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch (sog. „Mini-Jobs”), bei denen das 
Arbeitsentgelt aus der Tätigkeit regelmäßig 520 € im Monat nicht 
übersteigt, gibt es zwei Möglichkeiten der Pauschalversteuerung. 
Welche der beiden Möglichkeiten zum Zuge kommt, hängt von der 
rentenversicherungsrechtlichen Behandlung des Arbeitslohns ab 
(siehe Kapitel „Sozialabgaben“).

Pauschsteuersatz 2 % (einheitliche Pauschsteuer),

wenn der Arbeitgeber Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung 
entrichtet (siehe Kapitel „Sozialabgaben“).

Die einheitliche Pauschsteuer umfasst auch den Solidaritätszuschlag 
und die Kirchensteuer und ist vom Arbeitgeber nach den Regeln 
für die pauschalen Rentenversicherungsbeiträge an die Minijob-
Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See abzuführen.

Pauschsteuersatz 20 %,

wenn der Arbeitgeber keine Pauschalbeiträge zur Rentenversiche-
rung entrichtet. Diese Möglichkeit der Pauschalbesteuerung be-
trifft z.B. geringfügig Beschäftigte, deren Arbeitslohn der regulären 
Sozialversicherungspflicht unterliegt, weil die Summe aller monat-
lichen Verdienste aus mehreren geringfügigen Beschäftigungen 
den Betrag von 520 € übersteigt (siehe Kapitel „Sozialabgaben“).

Zusätzlich zur pauschalierten Lohnsteuer muss der Arbeitgeber 5,5 % 
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer für seine Arbeitnehmer 
entrichten. Bemessungsgrundlage ist jeweils die pauschalierte 
Lohnsteuer. Die Kirchensteuer kann für alle pauschal besteuerten 



Beschäftigungsverhältnisse (Ausnahme: 2% Pauschalbesteuerung 
für geringfügig Beschäftigte) einheitlich mit einem ermäßigten Steu-
ersatz von 7 % abgeführt werden.

Alternativ kann der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer, die keiner 
steuererhebenden Religionsgemeinschaft angehören, auf die Ent-
richtung der Kirchensteuer verzichten. Allerdings muss er dann für 
die kirchensteuerpflichtigen Arbeitnehmer den Regelsteuersatz in 
Höhe von 9 % anwenden.

Diese Beträge sind vom Arbeitgeber – anders als bei der einheit-
lichen Pauschsteuer – an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

Die Lohnsteuerpauschalierung bei geringfügiger Beschäftigung 
ist auch dann zulässig, wenn der Durchschnittsstundenlohn 19 €  
übersteigt oder für eine andere Beschäftigung bei demselben Ar-
beitgeber der Lohnsteuerabzug nach den persönlichen Lohnsteuer-
abzugsmerkmalen erfolgt.

Freibeträge bei Tätigkeit als Übungsleiter oder 
anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten

Schülerinnen, Schüler und Studierende werden oftmals in gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Organisationen (z.B. in Ver-
einen oder Einrichtungen der Wohlfahrtspflege) als Übungsleiter, 
Betreuer, Jugendleiter oder in ähnlichen Funktionen nebenberuflich 
tätig.

Dieses bürgerschaftliche Engagement wird dadurch steuerlich hono-
riert, dass entsprechende Einnahmen durch den „Übungsleiter-Frei-
betrag“ bis zur Höhe von insgesamt 3.000 € im Jahr oder den „Ehren-
amts-Freibetrag“ bis zur Höhe von insgesamt 840 € im Jahr steuerfrei 
sind. Dies gilt unabhängig davon, ob der Arbeitslohn regulär oder 
pauschal versteuert wird. Der steuerfreie Arbeitslohn bleibt bei der 
Prüfung der oben genannten Pauschalierungsgrenzen außer Ansatz.

Nähere Informationen hierzu können Sie dem „Steuerwegweiser 
für gemeinnützige Vereine und für Übungsleiter/innen“ sowie dem 
„Merkblatt Ehrenamtsfreibetrag” des Hessischen Ministeriums  
der Finanzen entnehmen, die auch auf www.finanzen.hessen.de unter 
der Rubrik „Steuern/Steuerwegweiser“ heruntergeladen werden können.

Auswirkungen einer Aushilfstätigkeit auf den Kindergeldanspruch

Bei minderjährigen Kindern besteht Anspruch auf Kindergeld oder 
die steuerlichen Freibeträge für Kinder, auch wenn das Kind erwerbs-
tätig ist. Volljährige Kinder unter 25 Jahren können unter bestimmten 
Voraussetzungen ebenfalls berücksichtigt werden, z.B. während der 
erstmaligen Berufsausbildung, des Erststudiums oder eines freiwilli-
gen sozialen Jahres.

Für ein erwerbstätiges volljähriges Kind, das bereits eine erste Be-
rufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen hat, gelten Be-
sonderheiten: Ein Kindergeldanspruch und ein Anspruch auf die 
steuerlichen Freibeträge für Kinder bestehen nur dann, wenn die re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 20 Stunden nicht überschreitet 
oder eine geringfügige Beschäftigung im Sinne der §§ 8 und 8a des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch vorliegt („Mini-Job“ s.o.).

Weitere Einzelheiten finden Sie in dem vom Hessischen Ministeri-
um der Finanzen herausgegebenen „Steuerwegweiser für Eltern”, 
der Ihnen im Internet auf www.finanzen.hessen.de unter der Rubrik 
„Steuern/Steuerwegweiser“ zum Abruf bereit steht.



Sozialabgaben für Schülerinnen, Schüler und Studierende

Alle kurzfristigen, nicht berufsmäßig ausgeübten Beschäftigungen, 
deren Dauer auf einen Zeitraum von höchstens drei Monaten (oder 
70 Arbeitstagen) im Kalenderjahr begrenzt ist, sind sozialversiche-
rungsfrei, egal wie hoch der Verdienst ist. Mehrere solcher Beschäf-
tigungsverhältnisse sind allerdings zusammenzurechnen.

Anders verhält es sich bei einem länger andauernden „Nebenjob“, 
der neben dem Studium oder der Schule ausgeübt wird (wie etwa 
das Austragen von Zeitungen oder Werbeprospekten). Hier fallen 
grundsätzlich Sozialversicherungsbeiträge an.

Dabei gelten für geringfügig entlohnte Beschäftigungen (Mini-
Jobs) Besonderheiten: Hier hat der Arbeitgeber pauschale Bei-
träge zur Rentenversicherung in Höhe von 15 % und zur Kranken-
versicherung in Höhe von 13 % des Arbeitslohns zu entrichten.  
Wird die geringfügige Beschäftigung in einem Privathaushalt aus-
geübt (z.B. Putzkraft, Gartenpfleger usw.), betragen die pauschalen 
Beiträge jeweils 5 %.

Seit dem 1. Oktober 2022 beträgt die Verdienstgrenze für gering-
fügig entlohnte Beschäftigungen (Geringfügigkeitsgrenze) 520 €.

Für Personen, die bis zur Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze 
ab Oktober 2022 von 450 Euro auf 520 Euro mehr als geringfügig 
beschäftigt und dadurch in der Kranken- und Pflegeversicherung 
versicherungspflichtig waren, bleibt die Versicherungspflicht im 
Einzelfall längstens bis 31. Dezember 2023 bestehen, wenn sich 
das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt nicht verändert, 
keine Befreiung von der Versicherungspflicht beantragt wird, keine 
Berechtigung für den Zugang zur Familienversicherung entsteht 
und auch keine Sonderregelung in der Kranken- und Pflegeversi-
cherung greift.

Da der Arbeitgeber für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
bereits den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 
15 % des Arbeitsentgelts zahlt, hat der Mini-Jobber nur die Diffe-
renz zum allgemeinen Beitragssatz von 18,6 % auszugleichen. Das 
sind in der Regel 3,6 % (bei Beschäftigung im Privathaushalt 13,6 
%) des Arbeitsentgelts als Eigenanteil für den Mini-Jobber.

Alternativ zur vollen Rentenversicherungspflicht können sich ge-
ringfügig Beschäftigte von der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung verbindlich für die gesamte Dauer des Beschäfti-
gungsverhältnisses befreien lassen. Hierfür muss der Mini-Jobber 
dem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von 
der Versicherungspflicht wünscht. Dann entfällt der Eigenanteil 
und nur der Arbeitgeber zahlt den Pauschalbeitrag zur Rentenver-
sicherung. Wer sich nicht befreien lässt, erwirbt durch die Beschäf-
tigung vollwertige Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversicherung. 
Die Rentenversicherungsträger berücksichtigen diese Zeiten in 
vollem Umfang bei den erforderlichen Mindestversicherungszei-
ten (Wartezeiten) für alle Leistungen der Rentenversicherung, z.B. 
Rehabilitationsleistungen oder Anspruch auf eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit.

Mini-Jobber, die in ihrem Mini-Job vor dem 1. Januar 2013 ver-
sicherungsfrei in der Rentenversicherung waren, bleiben es auch 



weiterhin. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, durch Bei-
tragsaufstockung auf die Versicherungsfreiheit in der Renten-
versicherung zu verzichten. Erhöht der Arbeitgeber nach dem  
31. Dezember 2012 das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt 
auf einen Betrag zwischen 400 € und 450 €, gilt für die alte Beschäf-
tigung das neue Recht. Dann tritt für den bisher versicherungsfrei-
en Mini-Job Versicherungspflicht in der Rentenversicherung ein. 
Der Mini-Jobber kann sich jedoch auch hier von der Versicherungs-
pflicht befreien lassen. Ausnahme: Hat der Mini-Jobber bereits vor 
dem 1. Januar 2013 Rentenversicherungsbeiträge freiwillig aufge-
stockt, bleibt der Mini-Jobber weiterhin versicherungspflichtig und 
kann sich nicht befreien lassen.

Bei mehreren geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnis-
sen gilt die Grenze von 520 € für die Summe aller monatlichen 
Verdienste. Wird diese Grenze überschritten, z.B. weil der Arbeit-
nehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen nebenei-
nander ausübt, unterliegt der gesamte Arbeitslohn der regulären 
Sozialversicherungspflicht.

Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis wird nicht in die Sozial-
versicherungspflicht einer Haupttätigkeit einbezogen. Nur wenn 
neben einer Haupttätigkeit mehrere Mini-Jobs ausgeübt werden, 
wird der Lohn ab dem zweiten Mini-Job der regulären Sozialversi-
cherungspflicht unterworfen.

Bei einem Praktikum, das in der Studien- oder Prüfungsordnung 
vorgeschrieben ist und während des Studiums absolviert wird, 
kann der Pauschalbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
ausnahmsweise entfallen. Zur versicherungsrechtlichen Beurtei-
lung von beschäftigten Studenten gelten auch über einen Mini-Job 
hinaus besondere Vorschriften. Nähere Informationen erhalten Sie 
von den  Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Renten-
versicherung (kostenloses Servicetelefon: 0800/1000 4800).

Ist der Mini-Jobber nicht gesetzlich krankenversichert, braucht der 
Arbeitgeber den Krankenversicherungs-Pauschalbeitrag in Höhe 
von 13 % nicht abzuführen. Die Frage nach der Krankenversiche-
rung spielt also für den Arbeitgeber eine große Rolle, weil er etwa 
für privat Versicherte den Pauschalbeitrag sparen kann.

Bei einem Monatslohn von 520 € aus einer geringfügigen Beschäf-
tigung ergeben sich für den Arbeitgeber u.a. folgende Aufwen-
dungen:

Entgelt 520,00 €

Pauschale Rentenversicherung 15 % 78,00 €

Pauschale Krankenversicherung 13 % 67,60 €

Einheitliche Pauschsteuer 2 % 10,40 €

Aufwendungen gesamt 676,00 €

In Zweifelsfällen wird die zuständige Krankenkasse gerne weitere 
Auskünfte erteilen. Alle Fragen rund um das Thema Minijob beant-
wortet Ihnen auch die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See (Telefonnummer: 0355 2902-
70799 und im Internet unter www.minijob-zentrale.de).



Beispiele zur steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen 
Behandlung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen

Beispiel 1:

Eine Schülerin hat einen Aushilfsjob als Platzanweiserin im Kino. Ihr 
monatlicher Arbeitslohn beträgt 300 €. Weitere Einkünfte hat sie 
nicht.

Zur steuerlichen Behandlung stehen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung:

1. Der Arbeitgeber nimmt als Hauptarbeitgeber den Lohnsteuer-
abzug nach den ELStAM der Schülerin vor. Wegen der geringen 
Höhe des Arbeitslohns ist keine Lohnsteuer einzubehalten.

2. Der Arbeitgeber versteuert den Arbeitslohn pauschal mit 2 %. 
Die abgeführten Steuerbeträge können nicht erstattet werden.

Daneben hat der Arbeitgeber pauschale Beiträge zur Rentenversi-
cherung (15 %) und ggf. pauschale Beiträge zur Krankenversiche-
rung (13 %) abzuführen.

Die Schülerin hat grundsätzlich einen Eigenanteil zur Rentenver-
sicherung von 3,6 % des Arbeitsentgelts zu leisten, sofern sie sich 
nicht von der Versicherungspflicht befreien lässt.

Beispiel 2:

Wie Beispiel 1, die junge Frau steht jedoch außerdem in einem 
Ausbildungsverhältnis und erhält hieraus eine monatliche Vergü-
tung von 800 €, die nach der Steuerklasse I lohnversteuert wird.

Hinsichtlich der steuerlichen Behandlung des Aushilfsjobs als 
Platzanweiserin bestehen folgende Möglichkeiten:

1. Der Kinobetrieb nimmt als Nebenarbeitgeber den Lohn-
steuerabzug mit der Steuerklasse VI vor; zuviel einbehaltene 
Lohnsteuer wird im Veranlagungsverfahren erstattet. Darüber 
hinaus können Freibeträge, die grundsätzlich vom Hauptar-
beitgeber berücksichtigt, aber wegen der geringen Höhe des 
Arbeitslohns aus dem Ausbildungsverhältnis nicht ganz aus-
geschöpft werden, auf das Nebendienstverhältnis übertragen 
werden. Ein entsprechender „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßi-
gung” kann elektronisch auf „Mein ELSTER” (www.elster.de) 
oder beim Finanzamt gestellt werden. Antragsformulare er-
hält man beim Finanzamt oder auf „www.finanzen.hessen.de”  
unter der Rubrik „Steuern/Vordrucke“.

Die Auszubildende ist in diesem Fall verpflichtet, eine Einkom-
mensteuererklärung abzugeben.

2. Der Kinobetrieb kann den Arbeitslohn aus dem Aushilfsjob 
pauschal versteuern (2 %). Damit ist die Besteuerung des 
Aushilfsjobs abgegolten.

Der Arbeitslohn aus dem Aushilfsjob unterliegt nicht der regu-
lären Sozialversicherungspflicht. Der Arbeitgeber muss hierfür 
die pauschalen Beiträge zur Rentenversicherung (15 %) und zur 
Krankenversicherung (13 %) abführen.

Die Schülerin hat grundsätzlich einen Eigenanteil zur Renten-
versicherung von 3,6 % des Arbeitsentgelts zu leisten, sofern sie 
sich nicht von der Versicherungspflicht befreien lässt.



Beispiel 3:

Wie Beispiel 1, jedoch nimmt die Schülerin neben ihrer Tätigkeit 
als Platzanweiserin in den Sommerferien für einen Monat einen Fe-
rienjob bei einem Reinigungsunternehmen an, bei dem sie einen 
Arbeitslohn von 1.400 € erhält.

1. Führt der Kinobetrieb den Lohnsteuerabzug als Hauptarbeit-
geber auf Grundlage der ELStAM durch, muss das Reinigungs-
unternehmen den Lohnsteuerabzug für den Ferienjob als 
Nebenarbeitgeber mit der Steuerklasse VI vornehmen. Zuviel 
einbehaltene Lohnsteuer wird im Veranlagungsverfahren erstat-
tet (s. auch Beispiel 2 Nr. 1).

2. Wird der Arbeitslohn vom Kinobetrieb pauschal versteuert, 
kann das Reinigungsunternehmen den Lohnsteuerabzug für 
den Ferienjob als Hauptarbeitgeber auf Grundlage der ELStAM 
durchführen.

Am Jahresende kann die zu viel einbehaltene Lohnsteuer aus 
dem Ferienjob im Veranlagungsverfahren erstattet werden. Der 
pauschalbesteuerte Lohn bleibt dabei außer Ansatz.

Der zusätzliche Ferienjob berührt die sozialversicherungsrechtli-
che Beurteilung der geringfügigen Beschäftigung als Platzanwei-
serin nicht. Der Kinobetrieb und die Schülerin haben weiterhin 
pauschale Beiträge zur Rentenversicherung und ggf. zur Kranken-
versicherung zu entrichten. Der Arbeitslohn aus dem Ferienjob ist 
sozialversicherungsfrei.
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